
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanzielle Auswirkungen der Coronapandemie für Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe 

Stand (19.03.2020, 8:20 Uhr) 

 
Verteiler:  
- Geschäftsführungen der nach § 123 ff SGB IX  finanzierten Einrichtungen des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Niedersachsen e. V. 
- Fachbereich Eingliederungshilfe Wohnen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Ihnen folgende Zwischenstände geben: 
 
1) "teilstationäre" Einrichtungen 
 
Den meisten Einrichtungen wurde der Betrieb untersagt  bzw. ein Betreuungsverbot ausgesprochen 
(ausgenommen die Notbetreuung).  
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) stimmt derzeit einen Beschluss für die 
gemeinsame Kommission ab, in dem geregelt werden soll, dass im Jahr 2020 die Schließungszeiten wegen 
der Coronapandemie um die behördlich angeordneten Schließungszeiten verlängert werden. Wir hoffen, dass 
uns das gelingt. Belastbare Aussagen werden aber erst nächste Woche vorliegen.   
 
2) "ambulanter" Bereich 
 
Uns wurde von den Kommunalen Spitzenverbänden ein mit dem Land Niedersachsen abgestimmtes Schreiben 
für heute angekündigt.  
Wir werden dieses Schreiben abwarten und Ihnen dann weitere Hinweise geben. Wichtig wird es sein, ob und 
wie weit dort Aussagen zur (Weiter)Finanzierung der Dienste enthalten sein werden. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Eduard Schellenberg 
Referent Betriebswirtschaft/Entgelte 

 


